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Plangebiet 

V e r f a h r e n s v e r m e r k e  
 

 
1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Der Gemeinderat hat am 26.02.2009 gemäß § 2 (1) 
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Beschluss wurde am     
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  , den                                 
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
 

 
5. AUSFERTIGUNG 
 
Es wird bescheinigt, dass der Bebauungsplan, 
bestehend aus nebenstehender Planzeichnung und den 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen 
Gegenstand des Planaufstellungsverfahrens war, 
gemäß Satzungsbeschluss vom                     mit dem 
Willen des Gemeinderates übereinstimmt und dass die 
für die Normgebung gesetzlich vorgesehenen 
Verfahrensschritte und –vorschriften eingehalten 
wurden.  
Der Plan wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
  , den                              
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
 

 
2. FRÜHZEITIGES BETEILIGUNGSVERFAHREN 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (1) 
BauGB erfolgte vom   bis   . Die 
Beteiligung der von der Planung berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde 
gemäß § 4 (1) BauGB durchgeführt 
 
 
 
  , den                             
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
 

 
6. GENEHMIGUNG 
 
Nicht erforderlich, da aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
 
 

 
3. FÖRMLICHE BETEILIGUNG 
 
Der Bebauungsplan-Entwurf einschließlich der 
Textfestsetzungen, dem Fachbeitrag Naturschutz, hat 
mit der Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die 
Dauer eines Monats in der Zeit vom    bis  
  zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden am    
mit dem Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass 
Bedenken und Anregungen während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit dem 
Schreiben vom                   gem. § 4 (2) BauGB beteiligt. 
 
 
 
  , den                            
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
 

 
7. BEKANNTMACHUNG / INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist am    
gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft 
getreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  , den                             
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
 

 

4. SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Gemeinderat hat am    den 
Bebauungsplan gemäß § 24 GemO Rheinland-Pfalz 

v. 31.01.1994 und gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen. 
 
 
  , den                                  
   Dienstsiegel/Bürgermeister 
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